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'Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vomXXXXXXXXX, 
mit dem das Opferfürsorgegesetz geändert 

. wird (24. Opferfürsorgegesetznovelle) 

Der Natiünalrat hat beschlüssen: 

Artikel I 

Das Opferfürsürgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 29/ 
1948, 218/1948, 58/1949, 198/1949, 214/1950, 
160/1951, 8/1952, 180/1952, 109/1953, 173/1954, 
186/1955, 77 /1957, 289/1959, 101/1961, 18/ 
1962, 91/1962, 175/1962, 218/1962, 255/1963, 

, 323/1963, 307/1964, 83/1965, 8/1967, 259/1967, 
205/1969, 352/1970, 164/1972, 327/1973, 329/ 
1973 und 93(1975 wird wi,e fülgt abgeändert und 
ergänzt: 

1. Im § 1 hat Abs. 6 zu lauten: 

,,(6) Bei Vürliegen besünderer Umstände kann 
auf Antrag der Opferfürsürgekommissiün (§ 17) 
der Bundesminister für süziale Verwaltung die 
Nachsicht vün den in Abs. 1 bis 4 vürgesehenen 
Vüraussetzungen erteilen." 

2. Im § 11 hat Abs. 12 zu lauten: 

,,(12) Empfänger einer Unterhaltsrente, die 
keinen Anspruch auf Pflege(Blinden)zul,age 
(§§ 18, 19 des Kriegsopferversürgungsgesetzes 
1957) haben, und Empfänger einer Beihilfe 
(Ab~. 7) erhalten, wenn sie derart hilflos sind, 
daß sie st~ndigder W:l!l1tung und Hilfe bedür
fen, eine Zulage in ,der Höhe des gemäß § 105 a 
Abs. 2 des Allgemeinen Süzialversimerungsgeset
zes, BGBl. Nr. 189/1955, jeweilsfestgesetZJten 
Mindestbetrages für den Hilflosenzusmuß. Auf 
diese Zulage sind Leistungen der gleimen Art, 
auf die Empfäng,er einer Unterhaltsrente , oder 
Beihilfe auf Grund anderer gesetzlicher Bestim
mungen Anspruch haben, an~urechnen. Dies gilt 
jedüch nicht für Leistungen, die nach landes
gesetzlidlen V orsmrihen über Sozialhilfe, Behin
dertenhilfe oder Blindenbeihilfen wegen Hilflüsig
keit (Pflegebedürttigkeit), Blindheit oder pnak
tischer Blindheit gewährt werden. Blinden, welche 
die vorangeführten ,Voraussetzungen erfüllen, ist 

die Hilflüsenzulage in düppelter Höhe des gemäß 
§ 105 a Abs. 2 des Allgemeinen Süzialversidle
rungsgesetzes jeweils festgesetzten Millidestbetra
ges für den Hilflüsenzuschuß zu leisten. Als 
blind gillt, wer nichts üder nur So' wenig sieht, 
daß er sich in einer ihm nicht ganz vertrauten 
Umwelt allein nicht zurechtfinden kann.'" 

3. Im § 11 c hat Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Die Mitglieder der Rentenkommissiünen 
werden vüm Bundesminister für süziale Ver
wahung bestellt. Jede Rentenkümmiss,i9n besteht 
aus acht Mitgliedern und der erforderlichen An
zahl vün Stellvertretern. Je' zwei Mit~Lieder 
(deren Stellvertreter) ,sind vüm Landeshauptmann 
und vün der zus,tändigen Finanzlandes,direktio~ 
vorzuschlagen. Vün den weiteren Mitgliedern, 
die dem Persünenkreis des § 1 dieses Bundes
gesetzes anzugehören haben, sind je ein Mitglied 
(dessen Stellvertreter) von ,den Landesleitungen 
der OVP-Kameradschaft der politisch Verfo1g
ten, des Bundes süzialistischer Freiheitskämpfer 
und Opfer des FaschismlliS, des Bundesverbr.lndes 
österreichicher W,iderstandskämpfer und Opfer 
des Faschismus (KZ-Verband) und vOn der ört
lich zuständigen Israditischen Kultusgemeinde 
vorz,uschlagen." ' 

4. Im § 17 hat Abs. ~ zu lauten: 

,,(2) Die Opferfürsütgekümmissiün besteht aus 
acht Mitgliedern. Den Vorschlag für die Bestel
lung erstatten für: 

a) je zwei Mitglieder (deren Stellvertreter) 
der Bundesmin1scer für soziale Verwaltung 
und der Bundesminister für Fin:lnzen aus 
dem Stand ihrer Beamten; 

b) je ein Mitglied (dessen Stellvertreter) :lUS 
dem Persünenkreis des § 1 dieses Bundes
gesetzes die B,undesleicungen der OVP
Kamendschaft der poJitisch VerfüLgten, des 
Bundes süzialis,tischer Freiheitskämpfer und 
Opfer ,des Faschismus, ,des Bundesverbandes 
österreichischer Widerstandskämpfer und 
Opfer des Faschismus (KZ-Verband) und 
der Bundesverband der Isnaditischen Kul
tusgemeinden Osterreichs. " 
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2 179 der Beilagen 

Artikel 11 fürsorgekommission (§ 17) gelten als nach den 
Die vor dem Inkrafttreten dieses Bundes- Bestimmungen: dieses Bundesgesetzes bestelk 

. gesetzes auf Grund eines Vorschlages ,der Öster-
reichischen Volkspartei, der Sozialistischen Partei Artikel BI 
~sterre~chs und der Kommunistischen Partei Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
OsterreIchs bestellten Mitglieder (Stellvertreter) I der Bundesminister für soziale Verwaltung be
der Rentenkommissionen (§ 11 c) und der Opfer- tra,ut. 

Erläuterungen 

Zu Artikel I Ziffer 1: 

Bis zum Inkrafttreten <der 20. OFG-Novelle, 
BGBl. Nr. 205/1969, konnte bei Vorliegen beson
derer Umstände auf Antnagder Opferfürsorge
kommission die Bundesregierung die Nachsicht 
von den in § 1 Abs. 1 bis 4 vorgesehenen 
Voraussetzungen erteilen. Mit der vorgenannten 
No.velle wurden der Bundesminister für so.ziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanz,en zur Erteilung der Nach
sicht ermächtigt. Mit dem Bundesministerien
gesetz, BGBl. Nr. 389/1973, Anlage zu § 2, 
Teil 2, lit. K, wind die alleinige Zuständigkeit 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
für Angelegenheiten ,der besonderen Fürsorg,e 
und ,damit der Opferfürso.rge festgelegt. Es er
scheint daher aus Gründen der Abgrenzung 
der Wirkungsbereiche der einzelnen Ministerien 
und auch aus Gründen der Verwahungsverein
fachung zweckmäßig, die alleinige Zuständigkeit 
zur Erteilung der Nachsicht dem Bundesminister 
für soziale Verwaltung zu übertragen. 

Zu Artike) I Ziffer 2: 

Mit der Neufassung des § 11 Abs. 12, wonach 
Blinde die Hilflosenzulage in doppelter Höhe 
erhalten, wir,d eine gleichlautende Bestimmung 
des Kriegso.pferversorgungsgesetzes 1957 über
nommen und die gleiche Behandlung der Opfer 
im Sinne des Opferfürsorgegesetzes mit den 
Kriegsopfern gewährleistet. 

Zu Artikel I Ziffer 3 und 4: 

Gemäß §§ 11 c Abs. 2 und 17 Abs. 2 Opfer
fürso.rgegesetz in der bisherigen Fassung wurden 
vo.n den je acht Mitgliedern der Rentenkommis
sionen bzw.den acht Mitgliedern der Opfer
fürso.rgekommissio.n vier von ,den z.uständigen 
Verwahungsbehörden (Landeshauptmann und 
Finanzlandesd.irektio.n bzw. BUl11desmini!;ter für 
soziale Verwaltung und Bundesminister für 

Finanzen) und von den weiteren Mitgliedern, 
die dem Personenkreis des § 1 des Opfer
fürsorgegesetzes anzugehören haben, je ein Mit
glied vo.n den Landesleitungen (den Bundes
leitungen) der Österreichischen Volkspartei, der 
Sozialistischen Partei Österreichs und der Kom
munistisch.en Partei Österreichs zur Bestellung 
vorgeschlagen. Das vierte Mitglied hatte dem 
Kreis der Absna,mmungsverfolgten anzugehören, 
das Vorschlagsrecht war im Gesetz nicht geregelt. 

In der Praxis werden von den politischen 
Parteien immer Spitzenfunküonäre der ihnen 
nahestehenden Verbände der politisch Verfolgten 
(also. von der Österreichischen Vo.lkspartei Funk
tio.näre der ÖVP-Kamera,dschaft ,der politisch 
Verfolgten, vo.nder Sozialistischen Partei Öster
reichs Funktionär,e des Bundes sozialistisCher Frei
heitskämpfer und von der Kommunistischen 
Partei Österreichs Funktionäre des KZ-Verhan
des) als Mitglieder der Rentenkommissionen bzw. 
der Opferfürsorgeko.mmission no.miniert. Diesen 
Verbänden fällt es auch leichter, aus dem Kreis 
ihrer Mitglieder Personen zu finden, d.ie dem 
Perso.nenkreis des § 1 Opferfürso.rgegesetz ange
hören (also. aus po.litischen Gründen verfo.lgt 
wurden und eine .der in dieser GesetzessteUe 
angeführten Schädigungen erlitten haben) und 
gewilLt und in der Lage sind, sich der verant
wortlichen Tätigkeit in den genannten Ko.m
missio.nen zu unterziehen. Schließlich wird auch 
im Gesetz festge1egt, wer das weitere Mitglied 
aus ,dem Kreis der Absuammungsverfo.lgten zu 
no.minieren hat. Mit der Gesetzesänderung wird 
daher nur ein bestehender Zustand rechtlich 
untermauert und hinsichtlich der Abstammungs
verfolgten eine bestehende Gesetzeslücke geschlos
sen. 

Der Aufwand für die in der No.velle vo.rge
sehene Erhöhung der Hilflo.s,enzulage an Blinde 
wird auf höchstens S 70 000,- geschätzt (für 
etwa fünf Perso.nen) und ist in den Ansätzen 
des Bundesvo.ranschlages 1976 berücksichtigt. 
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Opferfürsorgegesetz 1947 

Textgegenüberstellung 

Ab z u ä nd ern der Tex t: 

§ 1 Abs. 6: 

(6) Bei Vorlieg.en besonderer Umstände kann 
auf Antt1ag der Opferfürsorgekommission (§ 17) 
der Bundesminister für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen die Nichsicht von in den Abs. 1 bis 4 
vorgesehenen Voraussetzungen erteilen. 

§ 11 Abs. 12: 

(12) Empfänger einer Unterhaltsrente, die kei
nen Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage (§§ 18, 
19 des Kriegsopferversorgungsgesetz,es 1957) 
haben, und Empfänger einer Be,ihilfe (Abs. 7) 
erhaLten; wenn sie derart hilflos sind, daß sie 
ständig der Wartung und Hilfe bedürfen, eine 
Zulage in der Höhe des gemäß § 105 'a Abs. 2 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
jeweils festgesetzten Mindestbetrages für den 
Hilflosenzusch,uß. Auf diese Zulage sind Lei
stung'en ,der gleichen Art, auf die Empfänger 
einer Unterhaltsrente oder Beihilfe auf Grund 
anderer gesetzlicher· Bestimmungen Anspruch 
haben, anzurechnen. Dies gilt jedoch nicht für 

. Leistungen, die nach landesgesetzlichen Vorschrif
ten über d,ie Behindertenhilfe wegen Hilflosig
keit (Pflegebedürftigkeit), Blindheit oder prak
tischer Blindheit gewährt werden. 

§ 11 c Abs. 2: 

(2) Die Mitglieder der Rentenkommissionen 
werden vom Bundesminister für soziale Verwal
tung bestellt. Jede Rentenkommission besteht 
aus acht Mitgliedern und der erforderlichen 
Anzahl von Stellvertretern. Je zwei Mitglieder 
(deren Stellvertreter) sind vom Landeshaupt
mann und von der zuständigen Finanzlandes
direktion vorzuschlagen. Von ,den weiteren Mit-

Neu e r Tex t: 

§ 1 Abs. 6: 

(6) Bei Vorliegen besonderer Umstände kann 
auf Antrag der Opferfürsorgekommission (§ 17) 
der Bundesminister für soziale Verwaltung die 
Nachsicht von den in Abs. 1 bis 4 vorgesehenen 
Voraussetzungen erteilen. 

§ 11 Abs. 12: 

(12). Empfänger eIDer Unterhaltsrente, die 
keinen Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
(§§ 18, 19 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 
1957) haben, und Empfänger einer Beihilfe 
(Ab". 7) erhalten, wenn sie derart hilflos sind, 
daß sie staindig der W':artung un,d Hilfe bedür
fen, eine Zulage in der Höhe des gemäß § 105 a 
Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsg.es,et
zes, BGBl. Nr. 189/1955, jeweils festgesetzten 
Mindestbetrages für' den Hilflosenzuschuß. Auf 
diese Zulage sind Leistungen der gleicheri Art, 
auf die Empfänger einer Unterhaltsrente oder 
Beihilfe auf Grund anderer gesetzlicher Bestim
mungen Anspruch haben, anzurechnen. Dies gilt 
jedoch. nicht für Leistungen; die nach landes
gesetzliol,en Vorschriften über Sozialhilfe, Behin
dertenhilfe oder Blindenbeihilfe wegen Hilflosig
keit (Pflegebedürftigkeit), Blindheit oder pr!ak
tischer Blindheit gewährt werden. Blinden, welche 
die vorangeführteil Voraussetzungen erfüllen, ist 
die Hilflosenzulage in doppelter Höhe des gemäß 
§ 105 a Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes jeweils festgesetzten Mindestbetra
ges fur den Hilflosenzuschuß zu leisten: 'Als 
blind gilt, wer nichts oder nur so wenig sieht, 
daß er sich in einer ihm nicht ganz vertrauten 
Umwelt allein nicht zurechtfinden kann. . , 

§ 11 cAbs. 2: 

(2) Die Mitglieder der Rentenkommissionen 
werden vom Bundesminister für soziale Ver
waltung bestellt. Jede Rentenkommisslon besteht 
aus acht Mitgliedern und der erforderlichen An
zahl von Stellvertretern. Je zwei Mitglieder 
(deren Stellvertreter) sind vom Landeshauptmann 
und von der zuständigen Finanzlandesdir,ektion 
vorzuschlagen. Von den weiteren Mitgliedern, 
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Abzuän,dernder Text: Neuer Text: 

gliedern, die dem Personenkreis des § 1 dieses 
Bundesgesetzes anzugehören haben, sind je ein 
Mitglied (dessen Stellvertreter) von den Landes
leitungen der österreichischen Volkspartei, der 
Sozial.istischen Partei österreichs und der Kom
munistischen Partei österr~ichs vorzuschlagen. 
Das vierte Mitglied und dessen SteIl vertreter 
ha;,ben dem Kreis der Abstammungsv,erfolgten 
anzugehören. 

§ 17 Abs. 2: 

(2) Die Opferfürsorgekommission besteht aus 
acht Mitgliedern. Den Vorschlag für die Be
stellung erstatten für 

a) je zwei Mitglieder (deren Stellvertreter) 
der Bundesminister für soz,iale Verwaltung 
und ,der Bundesminister für Finanzen aus 
,dem Stande ihrer Beamten; 

b) je ein Mitglied (dessen Stellvertr,eter) aus 
dem Personenkreis des § 1 die Bundes
leitungen der österreichischen Volkspartei, 
der Sozialistischen Partei österreichs und 

,der Kommunistisch'en Partei Osterreichs. 
Ein weiteres Mitglied und dessen Stellver
treter siIl!d aus dem Personenkreis der 
nach § 1 anerkannten Abstammungsver
folgten zu bestellen. 

die dem Personenkreis des § 1 dieses Bwndes
gesetzes anzugehören haben, sind je ein Mitglied 
(dessen Stellvertreter) von den Landesleitungen 
der öVP-Kamera;,dschaftder politisch VerfoLg
ten, des Bundes sozialistischer Freiheitskämpfer 
und Opfer des Faschismus, ,des Bundesverhandes 
österreichicher Widerstandskämpfer und Opfer 
des Faschismus (KZ-Verband) und von der ört
lich zuständigen Israditischen Kultusgemeinde 
vorzuschlagen. 

§ 17 Abs. 2: 

(2) Die Opferfürsorgekommission besteht aus 
acht Mitgliedern. Den Vorschlag für die Bestel-
lung erstatten für: ' 

a) je zwei Mitglieder (deren Stellverrtreter) 
der Bundesminisuer für soziale Verwaltung 
und der Bundesminister für Finanzen aus 
dem Stande ihrer Beamten; 

b) je ein Mitglied (dessen Stellvertreter) aus 
dem Personenkreis des § 1 dieses Bundes
gesetzes die Bundesleitungen der öVP
Kamendschaft der politisch VerfoLgten, des 
Bundes sozialistischer Freiheitskämpfer und 
Opfer des Faschismus, ,des Bundesv,erbandes 
österreichischer Widerstandskämpfer und 
Opfer ,des Faschismus (KZ-Verband) und 
der Bundesverband der ISl'1aditischen Kul
tusgemeinden österreichs. 
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